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1. Was ist ein IBA

In Folge der Verpflichtungen aus der Vogelschutz
Richtlinie wurde das Vogelschutzkonzept för IBAs 
(Important Bird Areas) von der Europäischen Grup
pe ^  die Erhaltung der Vögel und der Lebensräume 
(Omis- und Habitat-Komitee), dem Internationalen 
Rat fiir Vogelschutz (heute BirdLife International) 
sowie Sachverständigen der EU-Kommission erar
beitet.

• 1989 Publikation des abgestimmten Gebietsver
zeichnisses.

• 1999 Aktualisierung mit Publikation.

In Deutschland verzichtet man auf eine wörtliche 
Übersetzung und spricht statt dessen von „Euro
päischen Vogelschutzgebieten (IBA)“. Der Wortteil 
„schütz“ erscheint in der englischen Bezeichnung

nicht; tatsächlich haben auch nicht alle in Europa ge
nannten Gebiete einen formalen Schutz. Der Zusatz 
„schütz“ soll unterstreichen, daß ein ausreichender 
Schutz eines jeden Gebietes das angestrebte Ziel ist.

Um einen rechtsverbindlichen Schutzstatus zu erhal
ten, muß das Gebiet des IBA von der Europäischen 
Kommission als SPA (Special Protection Area = be
sonderes Schutzgebiet) benannt werden.

Die parzellenscharfe Abgrenzung kann nicht Aufga
be der Verbände sein. Sie müssen fachlich nachvoll
ziehbare Räume abgrenzen, die fiir den Vogelschutz 
bedeutsam sind. Eine konkrete Umsetzung der erfor
derlichen Schutzmaßnahmen muß gebietsspezifisch 
erfolgen. Die Gebietskenner und örtlichen Experten 
haben sichjedoch bemüht, die Vorschläge so präzise 
wie möglich zu fassen, um die fachliche Glaubwür
digkeit zu gewährleisten.

Kriterien zur Benennung von ffiAs

Al: weltweit bedrohte Art

B2: bedeutende Population einer SPEC 1, 2 oder 3-Art

B3: bedeutende Population einer SPEC 4-Art

CI: EU-bedeutsamesVorkommen

A4iii: Rastplatz &  mehr als 20000 Wasservögel

Bli: > 1% einer bestimmten Wasservogelpopulation

Blii: >1% einer bestimmten Seevogelpopulation

Bliii: > 1% einer bestimmten Population anderer Vögel

Bliv_ > 5000 Störche oder > 3000 Greifvögel oder Kraniche

Regional-Kriterium:

C6: eines der 5 wichtigsten Gebiete &  eine Art in einem Bundesland

SPEC2: Arten, deren globale Populationen konzentriert in Europa Vorkommen, die jedoch in Europa einen 
ungünstigen Naturschutzzustand haben

SPEC3: Arten, deren globale Populationen sich nicht aufEuropa konzentrieren und die in Europa einen ungün
stigen Naturschutzzustand haben

SPEC4: Arten, deren globale Populationen sich aufEuropa konzentrieren und die in Europa einen günstigen 
Naturschutzzustand haben

*’ Vortrag auf der ANL-Fachtagung „Vogelschutz- und FFH-Richtlinie der EU“ am 4./5. Februar 1999 in Augsburg [Leitung: Dr. Walter 
Joswig (ANL) und Dr. Reinald Eder (LfU)] in aktualisierter Fassung vom 1.12.2000.
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2. Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie

NAME_D Habitat I Habitat II ffiA-Repräsentanz

Brachpieper Kulturlandschaft -

Wiesenweihe Kulturlandschaft g. Byl7
Ortolan Kultml^dschaft By26, By05, Byl7,
Neuntöter Kulturlandschaft k, 1, m, By05, By20, Byl7
Sperber^asmücke Kulturlandschaft 1, m, Byl7
S c h w ^ ^ ilm Kultml^dschaft Fließgewässer By26, By 24, By05, By27, Byl3,

Byl9, Byl8, Byl 1, By03, ByOl, 
BylO,

Wachtelkönig Kulturlandschaft Moore ThOOl, By25, BylO
Weißstorch Kulturlandschaft Stillgewässer By22, By08, By02, Byl9, B y ll
Heidelerche Kulturlandschaft Wald 1, m, By05, Byl7, Byl6
Rotmilrn Kulturlandschaft Wald k
Halsbandschnäpper Kulturlandschaft Wald b, c, h ,j, k, By26, By28, Byl7, 

Byl8, B yll,B y03
Eisvogel Fließgewässer Stillgewässer b, c, m, By27, By28, By30, Byl7, 

By22, Byl6, Byl3, B y ll
Flußseeschwalbe Fließgewässer Stillgewässer By01,By23
^rpurreiher Stillgewässer By22, B y ll
Rohrdommel Stillgewässer m, By22, B ^ l ,  By08
Ro^weihe Stillgewässer m, By26, 3, By20, By30, By22, 

12, By02, Byl9, B y ll, BylO
Schwarzkopfeöwe Stillgewässer By22,Byll
Tüpfelsumpfhuhn Stillgewässer By22, By08, By25, BylO
Wetöstem-Blaukehlchen Stillgewässer Fließgewässer By26, By05, By30, By22, By21, 

By02, Byl9, B y ll, By03, By25
Seidenreiher Stillgewässer Fließgewässer B yll
Stelzenläufer Stillgewässer Fließgewässer B yll
Zwer^ohrdommel Stillgewässer Fließgewässer By05, By30, By22, By02, B y ll, 

By03,By01
Nachfteiher Stillgewässer Fließgewässer By22, B yll
Komoran Stillgewässer Fließgewässer By22, By04, By09, BylO
Kleines Sumpfhuhn Stillgewässer Fließgewässer By26, B y ll
Ziegenmelker Wald 1, m, Byl6, By32
Mittelspecht Wald b, c, j, k, By26, By28, Byl7, 

Byl6, Byl8, B yll,B y03,
Schwarzspecht Wald a, b, c, h, i, k
Grauspecht Wald a, b, c, h, i,j, k, m, Byl6, B y ll, 

By03, By25
Wespenbuss^d Wald b, c, k, 1, m, By26, ByOl
Rauhfaßkauz Wald Gebirge a, b, h, i, k, 1, m, ThOOl, B y l6, 

B ^ 6 , By25, i , Byl4, Byl2, 
By32,

Uhu Wald Gebirge a, c, e, f, h, i, k, 1, m
Sperlingska^ Wald Gebirge a, b, h, i, 1, m, By28, Byl6, By06, 

Byl4, Byl2, By32
Dreizehenspecht Wald Gebirge a, h, i, By06, Byl4, Byl2, By07
Weißrückenspecht Wald Gebirge a, h, i, By06, Byl4, Byl2, By07
Zwergschnäpper Wald Gebirge a, i, By06, Byl4, Byl2, By07
Haselhuhn Wald Gebirge a, h, i, 1, Byl 6, By06, Byl4, Byl2, 

B ^ 7
Auerhuhn Wald Gebirge a, h, i, 1, m, By06, i , Byl4, Byl2, 

By07
Birkhuhn Gebirge Wald a, h, i, 1, m, ThOOl, i , Byl4, 

Byl2, By07
Alpenschneehuhn Gebirge a, h, i, Byl4, Byl2, By07
Wanderfalke Gebirge Kulturlandschaft a, c, e, f, h, i, By06, Byl4, Byl2, 

By07
Schwarzstorch Wald Stillgewässer b, 1, m, ThOOl, By28, Byl 1, By06
Fischadler Wald Stillgewässer 1, m
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3. Weitere ffiA-relevante Arten

SPEC 2-Arten

N^ME_L N^ME_D Habitat I Habitat II IBA-Repräsentanz

Limosa limosa Uferschnepfe Kulturl^dschaft Stillgewässer By22, By08, By02, 
B y ll

Otus scops Zwergohreule Kulturlandschaft Wald
Phoenicurus G ^ e n ro tsc h w ^  Kulturl^dschaft Wald
phoenicurus 
Picus viridis Grünspecht Wald Kulturlandschaft B ^ 8 ,B y l7 ,B y l6 ,

B y l9 ,B y ll,B y 0 3
Tringa totanus Rotschenkel Kulturlandschaft Stillgewässer By08, B y ll

SPEC 3-Arten

Alauda arvensis Feldlerche Kulturlandschaft
Anas querquedula Knäkente Stillgewässer Fließgewässer By22, By02, B y ll, 

BylO
Anas strepera Schnatterente Stillgewässer Fließgewässer By22, By02, Byl8, 

Byl9, B y ll, BylO
Aquila chrysaetos Steinadler Gebirge Wald ^  h, i, Byl4, Byl2, 

By07,
Athene noctua Steinkauz Kulturl^dschaft By20, Byl7
Coturnix cotumix Wachtel Kulturlandschaft
Emberiza cia Zipp ̂ ^ e  r Kulturl^dschaft -

Fcdco tinnunculus Tumfalke Kulturlandschaft
Galerida cristata Haubenlerche Kulturl^dschaft
Hirundo rustica Rauchschwalbe Kulturlandschaft
fynx torquilla Wendehals Kulturlandschaft Wald By26, By24, By05, 

By27, By20, Byl7, 
Byl6, B yl9 ,B yl8

Lm ius excubitor Raubwürger Kulturlandschaft Wald Th001,Byl7
Merops apiwter Bienenfresser Kulturlandschaft
Muscícapa striata Grausctoäpper Kulturl^dschaft
Netta rufina Kolbenente Stillgewässer Fließgewässer By22,Byl9, ByOl, 

BylO
Numenius arquata Gr. Brachvogel Kulturl^dschaft Stillgewässer By22, By08, By02, 

B y l3 ,B y l9 ,B y ll, 
By03

Perdu, perdix Rebhuhn Kulturlandschaft
Riparia riparia Uferschwalbe Kulturlandschaft Stillgewässer By26, By05, ByOl
Saxícola torquata Schwarzkehlchen Kulturlandschaft Th001,By25, BylO
Scolopax rusticóla Waldschnepfe Wald Th001,Byl7,By22, 

Byl6, By06, i, Byl4
Streptopelia turtur Turteltaube Wald Kultwl^dschaft
Tyto atoa Schleiereule Kulturlandschaft Byl7,
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Important Bird Areas (IBA) in Bayern
O  Important Bird Areas (IBA) 

< 5000 ha

O Important Bird Areas (IBA) 
> 5000 ha

Meldung als Schutzgebiet nach 
der EU-Vogelschutzrichtllnle 
(Special Protection Area, SPA)

^  ganz 0 0  In Tellen

Landesbund 
fürVogelschutz 

in Bayern e.V.
wogelweg 1 

91161 Htlpoltsteln 
Toi. 09174/477^0

Verband 
färbten-und 
Biotopschutz

Abbildung 1
Important Bird Areas (IBA) in Bayern (Stand 11.00)

4. LBV-Gebietsvorschläge und 
Gebietsmeldungen durch StMLU

Wegen sehr zerstreuter Vorkommen ist es schwierig, 
schlüssige Gebiete ^  ei^elne Arten abzugrenzen, 
z.B. Anhang I Vogelschutzrichtlinie, Brachpieper, 
Rotmilan, Wespenbussard, Uhu; SPEC2: Gartenrot
schwanz; SPEC3: Wachtel, Haubenlerche

5. Bedeutung für System Natura 2000 
Ausweisung von SPAs -  Ermessensspielraum
Artikel 4 Abs 1 EU-Vogelschutzrichtlinie schreibt vor, 
die zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete 

die Arten des Anhangs I als SPA -m melden.

EuGH bestätigt dies und hat klar dargelegt daß alle 
IBAs zu den am meisten geeignetsten Gebieten zu
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zählen sind. Diese Meldeverpflichtung kann demnach 
auch nicht durch andere Naturschutzmaßnahmen um
gangen werden.

Insofern können auch landwirtschaftlich genutzte 
Gebiete nicht von einer Meldung ausgenommen 
werden, wenn es sich ffr die betroffenen Arten um 
die am besten geeignetsten Gebiete handelt.

In der Begründung des NL-Urteils wird auch explizit 
auf die ^^reichende Berücksichtigung bestimmter 
Habitattypen hingewiesen. Es kommt deshalb nicht 
nur auf die Quantität an sondern auf die Qualität der 
SPAs.

Schließlich muß ein Mitgliedsstaat daffr sorgen, daß 
ffr alle in seinem Gebiet vorkommenden Arten des 
Anhangs I besondere Schutzgebiete ausgewiesen 
werden, die ^  Überleben sichern.

Besondere Schutzmaßnahmen -  Berichtspllicht
Nach Artikel 4 Abs 4 müssen geeignete Schutzmaß
nahmen ergriffen werden. Das bedeutet weitgehende 
Freiheiten ffr die Schutzkonzeption eines Gebietes. 
Im Rahmen der nach Art. 12 vorgeschriebenen Be
richtspflicht wird sich dann erweisen, ob die Schutz
maßnahmen ^  die einzelnen Arten greifen oder 
nicht.

Hinzu kommt die Betrachtung der Bestandsentwick
lung der relevanten Arten. Wenn diese rückläufig ist, 
besteht Handlungsbedarf zur Schutzgebietsausweisung.

6. Einzelne Gebietsvorschläge
Nürnberger Reichswald (35 000 ha)
Der N taberger Reichswald stellt ein ideales SPA dar: 
Bereits 1991 erfolgte öffentliche Präsentation der 
Reichswaldforstämter durch Minister Maurer (d ^ a ls  
Josef Miller Staatssetaetär) mit Lob über geglückte 
Symbiose zwischen Ökologie und Ökonomie. 1995 
erfolgte eine Ehrung der Reichswaldforstämter in
klusive der Privatwälder ffr 25 Jahre vorbildlicher 
Forstwirtschaft.

Im Rahmen der Forsteinrichtung Naturschutz sowie 
durch Erhebungen des wurden Daten bereits in 
großem Umfang vorgelegt.

Für mehrere .^ ten  wie Mittelspecht oder Ziegenmel
ker werden die Kriterien erffllt.

Für weitere Arten wie Eisvogel, Kleineulen, Spechte, 
diverse Greifvögel und Rauhfußhühner stellt der 
Reichswald einen bedeutenden Lebensraum dar. Für 
diese Arten liegen bereits umfangreiche und langfri
stige Vergleichsdaten vor, die eine sehr praxisorien
tierte Fortffhrung der Arbeit ermöglichen bzw. für 
das spätere Monitoring im Rahmen der Berichts
pflicht für SPAs wertvoll sind. Dieses Monitoring 
könnte im Rahmen der Forsteinrichtung auch weiter
hin erffllt werden.

Das ffr ein SPA notwendige Management des Gebie
tes kann durch diese Forstämter kostenneutral und 
nachhaltig betrieben werden. (Für ganz Europa wer

den die Kosten ffr  Management und Monitoring der 
NATURA 2000-Gebiete auf ca. 2,5 Mrd. ECU/Jahr 
geschätzt.)

Altmühltal zwischen Treuchtlingen und Leuters
hausen mit Altmühlsee (6670 ha)
Ideale Kombination aus Wasserfläche und Feucht
wiesen mit größtem Wiesenbrütergebiet Süddeutsch
lands.

Im Wiesmet
werden umfängliche Pflege- und Entwicklungsmaß
nahmen betrieben (alleine fast 300 000 DM pro Jahr 
ffr Mahdvereinbarungen).

Democh kein bestandserhaltender Bruterfolg der 
Wiesenbrüter. Riesenprobleme bestehen weiterhin 
v.a. wegen Störungen.

Weiterhin sind die notwendigen Maßnahmen zur Ver
besserung des Gebietes als Ausgleichsmaßnahmen 
ffr den Bau der Brombachsperre immer noch nicht 
umgesetzt worden.

Ein Schutzgebiet ist dringend erforderlich, um die 
notwendigen Optimierungen durchzusetzen. Monito
ring der Vögel wird betrieben.

Weiteres Managemet und Verbesserungen evtl, mit Hil
fe; europäischer Fördergelder. Ein Life-Antrag ffr das 
Wiesmet im Rahmen eines Wachtelkönigprojektes 
wmfle wegen Nichtmeldung des Gebietes nicht gestellt.

Vorderer Steigerwald, Windsheimer Bucht, 
Gollach-Gau, Steigerwald-Vorland (95 000 ha) 
•Das Gebiet zeigt wegen seiner Größe und Struktur
vielfalt beispielhaft Schwierigkeiten der Richtlinien 
Umsetzung auf. Es weist eine Vielzahl von Arten auf 
(Wiesenweihe (B3), Schleiereule (B2), Eisvogel 
(B2), Mittelspecht (B3), Halsbandschnäpper (B3), 
Raubwürger (B2)), diedieBirdLife-Kriterien erffllen 
und deshalb eine Meldung des Gebietes erforderlich 
machen.

Beispiel der Wiesenweihe lassen sich gut die Alter
nativen einer hoheitlichen Schutzgebietsausweisung 
aufzeigen, die den Anforderungen des SPA jedoch 
voll gerecht werden:

• Keine Notwendigkeit der NSG-Ausweisung von 
großen Weienschlägen

• Probleme können bei vertraglichen Lösungen be
züglich des Schutzes gegenüber Dritten entstehen

• Vertragliche Lösungen werden bereits erfolgreich 
erprobt: Hellwegbörde in ^ W , wo Verträge mit 
Landwirten zur Belassung von Flächen z.B. 
50 x 50 m um die Nester geschlossen werden, was 
einen Emteverzug von max. 2 Wochen bis zum 
Ausfliegen der Juv. bedetuet.

• Phantasie und Sonderreglungen sind erforderlich, 
um die Zwickmühle zwischen bestehenden Pro
grammen und Vertragsbindung zu lösen (jährlich 
wechselnde Brutplätze)

88



©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

Aisch-Regnitzgrund (68 000 ha)
Reichstrukturiertes Gebiet mit zahlreichen Fischtei
chen, Flußauen und Kulturlandschaft

Erfällt die numerischen Kriterien ffr Rohrdommel, 
Eisvogel und Schwarzhalstaucher

Eines der wichtigsten Gebiete für Weißstorch und 
Zwergdommel

Ganze Fläche kam  wiederum nicht zum Schutzge
biet gemacht werden, aber zumindest Status Quo ^  
die Arten muß erhalten werden. Dazu ist eine geeig
nete Kombination aus Schutzgebietsausweisung, ver
traglicher Lösung und speziellen Artenhilfsprogram
men notwendig.

Nur durch Meldung ist auch eine Förderung im Rah
men z.B. von Life möglich. Bsp. Rohrdommel-An
trag ffr Aisch-Grund und Charlottenhofer Weiherge
biet wurde zunächst abgelehnt und nach Meldung der 
Charlottenhofer Weiher im folgenden Jahr für dieses 
Gebiet genehmigt.

Auch hier keine Patentlösung vorhanden, aber man 
muß zumindest darüber reden, wie dieses zweifels
ohne wichtige Gebiet als SPA gestaltet werden kann.

Starnberger See
Hier muß endlich auch im Sinne der Ramsar-Kon- 
vention eine naturschutzverträgliche Form der Nut
zung geffnden werden. Dazu sollte das vom LBV 
vorgeschlagene Zonierungskonzept umgesetzt wer
den. Eine Ausweisung der gesamten Seefläche als 
NSG ist auch hier nicht notwendig.

Streuobstwiesen bei Aschaffenburg (32560 ha, 
zur Hälfte in Hessen)
Einziges relevantes Steinkauzgebiet in Bayern, das 
deshalb zweifellos gemeldet werden muß. Eingriffe 
müsen mindestens 1:1 ausgeglichen werden. Dies 
sollte bereits vorausschauend geschehen.

Donautal (18 500 ha)
Eines der zentralen IBAs überhaupt: Sowohl Wasser
vögel (Brut und Rastgebiet), als auch Wiesenbrüter 
und Auwaldbewotaer (Halsbandschnäpper, Mittel- 
specht).haben hier zentralen Lebensraum in Bayern. 
Auch genauso bedeutsam för FFH (Habitate, Arten, 
insbes. Fische)

7. Rechtliche Situation aus Sicht des LBV
Urteil gegen die Niederlande
Die Niederlande haben zwar eine eigene Liste von 
Vogelschutzgebieten vorgelegt, allerdings ohne daß 
ein fachliches Konzept erläutert wurde, wie die Aus
wahl zustande gekommen ist. Es reicht also nicht al
lein die Tatsache, nach staatlichem Ermessen ein ei
genes Konzept zu entwickeln. Es muß auch den fach
lichen Kriterien för IBAs/SPAs genügen.

Ein Mitgliedsstaat darf sich nicht der Ausweisungs
verpflichtung dadurch entziehen, daß er andere Maß
nahmen zum Schutz der relevanten Arten ergreift, die 
er för ausreichend hält.

Kernsatz: Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, alle 
Gegenden zu besonderen Schutzgebieten zu erklären, 
die nach ornithologischen Kriterein am geeignetsten 
för die Erhaltung der betreffenden Arten erscheinen.

Auf das Urteil haben die Niederlande bislang keine 
konkreten Reaktionen gezeigt ^  EU hat erneut eine 
mit Gründen versehene Stellungnatae wegen man
gelhafter Umsetzung verschickt, die im Falle einer 
erneuten Verurteilung durch den EuGH empfindliche 
Geldbußen nach sich ziehen würde.

Auch Deutschland hat so ein Schreiben erhalten, das 
als Vorstufe för ein EuGH-Verfahren anzusehen ist.

Urteil Lichtenfels-Nassanger
Ein Urteil des Bayerischen Ve^altungsgerichtshofes 
gegen den Freistaat Bayern vom 9.10.98, verhindert 
vorläufig den Bau einer Kreisstraße bei Michelau 
(Landkreis Lichtenfels). Das von diesem Urteil be
troffene Gebiet am Main erföllt die Kriterien eines 
EU-Vogelschutzgebietes und wurde vom LBV in die
sem Sinne vorgeschlagen.

Auch wenn die Ausweisung noch nicht vollzogen ist, 
mterliegen solche Gebiete, die die Kriterien zur Aus
weisung erffillen, bereits einem Rechtsschutz durch die 
EU-Vogelschutzrichtlinie. Dies wurde in einschlägi
gen Gerichtsurteilen gegen Spanien, Großbritannien 
oder zuletzt im Fall der A20 (Schleswig-Holstein) 
eindeutig bestätigt. Man spricht von faktischen SPAs.

übrigen wird durch die Beeinträchtigung solcher 
Gebiete die sogen. „Stillhalteverpflichtung“ unterlau
fen. Die Mitgliedsstaaten sind nach EU-Einheitsver- 
trag dazu verpflichtet, vor Ablauf der Umsetzungs
frist nichts zu unternehmen, was die Erfiillung der 
Richtlinie später nicht mehr möglich machen würde. 
(BVerwGE zur A 20)

Das Urteil LIF hat insofern richtungsweisenden Cha- 
rataer, als explizit daraufhingewiesen wird, daß sich 
der Kläger auf die unmittelbare Geltung der Vogel
schutzrichtlinie als objektives, von der Bundesrepublik 
Deutschland nicht voll umgesetztes Recht berufen 
kann. Der LBV sieht sich in seiner Ansicht bestärkt, 
daß die bayerische Staatsregierung deshalb ihrer Ver
pflichtung zur Meldung aller wichtigen Vogelschutz
gebiete als Bestandteil des europäischen Netzes NA
T O ^  2000 unvereüglich nachkommen muß. Des
halb liegt gewissermaßen eine Zwangsläufigkeit zur 
Meldung vor.

Der LBV bietet der Staatsregierung die Zusammen
arbeit bei der Ausarbeitung der jeweiligen Schutz
maßnahmen an.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Andreas von Lindeiner 
Landesbund ffir Vogelschutz 
(Verband ffir Arten- u. Biotopschutz) 
Eisvogelweg 1 
D-91161 Hilpoltstein
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